
Nachtrag Nr. 1 
 
 

gemäß § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz 
 

vom 21. Dezember 2015 
 

zum 
 
 

Wertpapierprospekt 
 

vom 12. November 2015 
 

für die Zulassung im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf 
 

und das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg 
 

von 
 

600.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
 

aus dem Eigentum der Altaktionäre 
 

der 
 

Capital One AG 
 

München 
 
 
 
 

jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 € 
 

und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2015 
 
 
 

International Securities Identification Number: DE000A0SMU79 
Wertpapier-Kenn-Nummer: A0SMU7 

Börsenkürzel: 8CA 
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Nachtrag gem. § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) der Capital One AG vom 
21. Dezember 2015 zum bereits auf der Internetseite der Capital One AG veröffentlichten 
Wertpapierprospekt vom 12. November 2015 für die Zulassung im regulierten Markt an der 
Börse Düsseldorf und das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg 
von 600.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem Eigentum der Altaktionäre. Der 
Wertpapierprospekt wurde gem. § 13 Abs. 1 WpPG am 13. November 2015 von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) gebilligt. 
 
 

Widerrufsbelehrung 
 
Betrifft der Nachtrag einen Prospekt für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren, 
haben Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder 
die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, das 
Recht, diese innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des 
Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 
Abs. 1 WpPG vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der 
Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist.  
 
Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform an die Capital One 
AG, Ludwigstr. 8, 80539 München, zu richten. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung. 
 
 

Nachtragsauslösende Umstände 
 
 

1. Die Capital One AG gibt folgende am 24. November 2015 und am 1./2. Dezember 
2015 durch Kenntniserlangung der Capital One AG eingetretenen Veränderungen im 
Hinblick auf den bereits veröffentlichten Wertpapierprospekt vom 12. November 2015 
bekannt: 
 

 Die Lungarno Capital Ltd. mit Sitz in Victoria House, The Valley, Anguilla, 
British West Indies hat der Capital One AG am 24. November 2015 gemäß 
§ 20 Abs. 1, 3 und 5 AktG mitgeteilt, dass ihr unmittelbar keine 
Mehrheitsbeteiligung mehr im Sinne von § 16 Abs. 1 AktG – und damit 
einhergehend auch nicht mehr der vierte Teil der Aktien – an der Capital One 
AG gehört. 
 

 Die Unister Travel Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Leipzig und 
Herkunftsstaat Deutschland hat der Capital One AG am 1. Dezember 2015 
gemäß § 21 Abs. 1 a WpHG mitgeteilt, dass ihr am 25. November 2015, dem 
Tag der erstmaligen Zulassung der Aktien der Capital One AG zum Handel an 
einem organisierten Markt, direkt 96,15 % der Stimmrechte (576.900 Aktien) 
an der Capital One AG mit dem Sitz in München und Herkunftsstaat 
Deutschland zugestanden haben. Die Unister GmbH mit Sitz in Leipzig und 
Herkunftsstaat Deutschland und die Unister Holding GmbH mit Sitz in Leipzig 
und Herkunftsstaat Deutschland haben der Capital One AG am 1. Dezember 
2015 jeweils gemäß §§ 21 Abs. 1 a, 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG mitgeteilt, 
dass ihnen am 25. November 2015, dem Tag der erstmaligen Zulassung der 
Aktien der Capital One AG zum Handel an einem organisierten Markt, indirekt 
96,15 % der Stimmrechte (576.900 Aktien) an der Capital One AG mit dem 
Sitz in München und Herkunftsstaat Deutschland zugestanden haben.  
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 Herr Thomas Wagner, wohnhaft in Deutschland, Herr Christian Schilling, 
wohnhaft in Deutschland, Herr Oliver Schilling, wohnhaft in Deutschland, 
sowie Herr Sebastian Gantzckow, wohnhaft in Deutschland, haben der Capital 
One AG am 2. Dezember 2015 jeweils gemäß §§ 21 Abs. 1 a, 22 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihnen am 25. November 2015, dem Tag der 
erstmaligen Zulassung der Aktien der Capital One AG zum Handel an einem 
organisierten Markt, indirekt 96,15 % der Stimmrechte (576.900 Aktien) an der 
Capital One AG mit dem Sitz in München und Herkunftsstaat Deutschland 
zugestanden haben. 
 

2. Die Capital One AG gibt folgende am 27. November 2015 und am 30. November 
2015 eingetretene Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten 
Wertpapierprospekt vom 12. November 2015 bekannt: 
 

 Herr Marvin Dominic Andrä wurde am 27. November 2015 durch Beschluss 
des Aufsichtsrats der Capital One AG zum Vorstandsmitglied bestellt. 
 

 Herr Dr. Thomas Lips hat sein Amt als Vorstand der Capital One AG mit 
Wirkung zum 30. November 2015 niedergelegt. 

 
 

Nachtragspflichtige Änderungen 
 
 

Aufgrund der vorgenannten nachtragsauslösenden Umstände wird der Wertpapierprospekt 
vom 12. November 2015 wie folgt nachgetragen: 
 

 Abschnitt „1. Zusammenfassung des Prospekts – Abschnitt B – Emittentin – B.6 
Gesellschafter und Beherrschungsverhältnisse“ auf Seite 9 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Aktien der Capital One AG sind seit dem 25. November 2015 zum Handel im 
regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zugelassen. Die Aktien befinden sich nach 
Kenntnis der Gesellschaft zum 25. November 2015 zu 96,15 % (576.900 Aktien) im 
Besitz der Unister Travel Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Leipzig, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 29806 („Unister Travel“). Die 
restlichen 3,85 % der Aktien (23.100 Aktien) befinden sich im Streubesitz, wobei kein 
einzelner Aktionär mehr als 3 % der Aktien hält. 
 
Die Unister GmbH mit Sitz in Leipzig, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Leipzig unter HRB19056 („Unister GmbH“) hält indirekt über die 
Beteiligung an der Unister Travel 96,15 % der Aktien (576.900 Aktien) der Capital 
One AG.  
 
Die Unister Holding GmbH mit Sitz in Leipzig, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Leipzig unter HRB 25007 („Unister Holding GmbH“) hält indirekt über 
die Beteiligung an der Unister GmbH und der Unister Travel 96,15 % der Aktien 
(576.900 Aktien) der Capital One AG.  
 
Herr Thomas Wagner hält indirekt über seine Beteiligung an der Unister Holding 
GmbH – die Mehrheitsgesellschafter Thomas Wagner, Sebastian Gantzckow, 
Christian Schilling und Oliver Schilling stimmen ihr Verhalten in Bezug auf die Unister 
Holding GmbH ab, wodurch eine gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) 
begründet wird –, der Unister GmbH und der Unister Travel 96,15 % der Aktien 
(576.900 Aktien) der Capital One AG. 
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Herr Sebastian Gantzckow hält indirekt über seine Beteiligung an der Unister Holding 
GmbH – die Mehrheitsgesellschafter Thomas Wagner, Sebastian Gantzckow, 
Christian Schilling und Oliver Schilling stimmen ihr Verhalten in Bezug auf die Unister 
Holding GmbH ab, wodurch eine gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) 
begründet wird –, der Unister GmbH und der Unister Travel 96,15 % der Aktien 
(576.900 Aktien) der Capital One AG. 
 
Herr Christian Schilling hält indirekt über seine Beteiligung an der Unister Holding 
GmbH – die Mehrheitsgesellschafter Thomas Wagner, Sebastian Gantzckow, 
Christian Schilling und Oliver Schilling stimmen ihr Verhalten in Bezug auf die Unister 
Holding GmbH ab, wodurch eine gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) 
begründet wird ––, der Unister GmbH und der Unister Travel 96,15 % der Aktien 
(576.900 Aktien) der Capital One AG. 
 
Herr Oliver Schilling hält indirekt über seine Beteiligung an der Unister Holding GmbH 
– die Mehrheitsgesellschafter Thomas Wagner, Sebastian Gantzckow, Christian 
Schilling und Oliver Schilling stimmen ihr Verhalten in Bezug auf die Unister Holding 
GmbH ab, wodurch eine gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) begründet 
wird ––, der Unister GmbH und der Unister Travel 96,15 % der Aktien (576.900 
Aktien) der Capital One AG. 
 
Jede Aktie der Capital One AG gewährt eine Stimme. Unterschiedliche Stimmrechte 
für einzelne Aktien existieren bei der Gesellschaft nicht. 
 
Die Unister Travel – und somit mittelbar auch die Unister GmbH über ihre Beteiligung 
an der Unister Travel, die Unister Holding GmbH über ihre Beteiligung an der Unister 
GmbH sowie die Herren Thomas Wagner, Sebastian Gantzckow, Christian Schilling 
und Oliver Schilling über ihre Mehrheitsbeteiligung an der Unister Holding GmbH (sie 
stimmen ihr Verhalten in Bezug auf die Unister Holding GmbH ab, wodurch eine 
gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) begründet wird) – verfügen damit 
über eine Anzahl von Stimmrechten, die für Mehrheitsbeschlussfassungen in der 
Hauptversammlung ausreicht und die ihr daher einen beherrschenden Einfluss auf 
die Gesellschaft ermöglicht.“ 
 
 

 Abschnitt „2.2.10. Risiken aufgrund der Aktionärsstruktur“ auf Seite 21 wird wie folgt 
neu gefasst: 
 
„Die Mehrheitsaktionärin, die Unister Travel Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in 
Leipzig,  eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 29806 
(„Unister Travel“), hat der Gesellschaft angezeigt, dass sie mehr als 75 % des 
gezeichneten Kapitals der Gesellschaft hält.  
 
Die Unister GmbH mit Sitz in Leipzig, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Leipzig unter HRB 19056 („Unister GmbH“), hat der Gesellschaft 
anzeigt, dass sie zugerechnet über die Unister Travel mittelbar mehr als 75 % der 
Aktien an der Gesellschaft hält.  
 
Die Unister Holding GmbH mit Sitz in Leipzig, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Leipzig unter HRB 25007 („Unister Holding GmbH“), hat der 
Gesellschaft anzeigt, dass sie zugerechnet über die Unister GmbH und die Unister 
Travel mittelbar mehr als 75 % der Aktien an der Gesellschaft hält.  
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Herr Thomas Wagner hat der Gesellschaft anzeigt, dass er zugerechnet über die 
Unister Travel, die Unister GmbH und die Unister Holding GmbH mittelbar mehr als 
75 % der Aktien an der Gesellschaft hält. 
 
Herr Sebastian Gantzckow hat der Gesellschaft anzeigt, dass er zugerechnet über 
die Unister Travel, die Unister GmbH und die Unister Holding GmbH mittelbar mehr 
als 75 % der Aktien an der Gesellschaft hält. 
 
Herr Christian Schilling hat der Gesellschaft anzeigt, dass er zugerechnet über die 
Unister Travel, die Unister GmbH und die Unister Holding GmbH mittelbar mehr als 
75 % der Aktien an der Gesellschaft hält. 
 
Herr Oliver Schilling hat der Gesellschaft anzeigt, dass er zugerechnet über die 
Unister Travel, die Unister GmbH und die Unister Holding GmbH mittelbar mehr als 
75 % der Aktien an der Gesellschaft hält. 
 
Die Unister Travel – und somit mittelbar auch die Unister GmbH über ihre Beteiligung 
an der Unister Travel, die Unister Holding GmbH über ihre Beteiligung an der Unister 
GmbH sowie die Herren Thomas Wagner, Sebastian Gantzckow, Christian Schilling 
und Oliver Schilling über ihre Mehrheitsbeteiligung an der Unister Holding GmbH (sie 
stimmen ihr Verhalten in Bezug auf die Unister Holding GmbH ab, wodurch eine 
gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) begründet wird – verfügen damit 
über eine Anzahl von Stimmrechten, die, insbesondere wenn die 
Hauptversammlungspräsenz nicht das gesamte Grundkapital umfasst, für nahezu alle 
Beschlussfassungen der Gesellschaft – z.B. Satzungsänderungen oder die Wahl 
neuer Aufsichtsratsmitglieder – ausreicht. Weiterhin können gegen ihre Stimmen 
Beschlüsse der Hauptversammlung nicht herbeigeführt werden. 
 
Maßnahmen zur Verhinderung eines Missbrauchs dieser Konstellation – über die 
Regelungen des AktG hinaus – sind seitens der Gesellschaft nicht getroffen. 
 
Bereits die potentielle Einflussnahmemöglichkeit der Unister Travel insbesondere 
aber eine konkrete Stimmausübung in der Hauptversammlung oder eine sonstige 
Einflussnahme, die mit den Interessen der anderen Aktionäre kollidiert, kann sich 
zudem erheblich nachteilig auf den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft auswirken 
und damit auch eine eventuelle weitere Kapitalaufnahme der Gesellschaft 
erschweren oder nur zu ungünstigen Bedingungen ermöglichen. 
 
Zudem könnte der Mehrheitsaktionär unabhängig von einem Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag aufgrund seines faktischen Einflusses bestimmte 
wirtschaftliche unattraktive Posten in seiner Bilanz in die Bilanz der Gesellschaft 
verlagern. Die daraus gegebenenfalls resultierende bilanzielle Verschlechterung der 
Gesellschaft könnte bei dieser existenzgefährdende Auswirkungen haben.“ 
 
 

 Im Abschnitt „6.6.1. Darstellung der Capital One AG“ wird auf Seite 36 der zweite 
Absatz wie folgt neu gefasst: 
 
„Unmittelbare Mehrheitsaktionärin ist die Unister Travel Betriebsgesellschaft mbH mit 
Sitz in Leipzig,  eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 
29806 („Unister Travel“).“ 
 
 

 Der Abschnitt „8.2. Vorstand“ wird auf den Seiten 44 bis 45 ab dem Absatz 6 wie folgt 
neu gefasst: 
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„Der Vorstand besteht aus einer Person:  
 
Marvin Dominic Andrä 
 
Herr Andrä wurde am 19. September 1982 geboren. Herr Andrä studierte 
Europäische Betriebswirtschaftslehre (Business Administration) an der Euro-FH in 
Hamburg, Deutschland. In 2014 absolvierte er erfolgreich die Ausbildung zum Private 
Equity Analyst (CPEA) an der Technischen Universität München mit dem 
entsprechenden Zertifikat.  
 
Herr Andrä gründete 2005 die BAGPAX Cargo Systems e. K. und leitete diese als 
Inhaber. Seit 2015 ist die BAGPAX nicht mehr im Handelsregister eingetragen. Die 
Betriebsstätte ist in Asperg. Von 2007 bis 2009 war Herr Andrä im Bundesvorstand 
von Die Jungen Unternehmer BJU mit Sitz in Berlin. Von 2013 bis 2015 war Herr 
Andrä als Investment Manager für die High-Tech Gründerfonds Management GmbH 
mit dem Sitz in Bonn tätig. Dort begleitete er mehrere Unternehmenstransaktionen 
und war unter anderem für die Betreuung des Fonds-Investors DHL / Deutsche Post 
zuständig. Seit 2015 ist Herr Andrä Chief Executive Officer1  für den Bereich Venture-
Capital2 der Unister Holding GmbH mit Sitz in Leipzig. Er ist für die Entwicklung und 
den wirtschaftlichen Erfolg des Bereichs Venture-Capital der UNISTER GROUP 
verantwortlich.  
 
Der Aufsichtsrat der Capital One AG hat Herrn Andrä mit Beschluss vom 27. 
November 2015 mit sofortiger Wirkung zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herr 
Andrä ist einzelvertretungsberechtigt.  
 
Herr Andrä übt zum 21. Dezember 2015 keine weiteren Organtätigkeiten aus. 
 
Herr Andrä übte in den letzten fünf Jahren vor dem Prospektdatum folgende 
Organtätigkeiten aus: 
 

 Vorsitzender des Beirats der Minubo GmbH mit Sitz in Hamburg  

 Mitglied des Beirats der Semasio GmbH mit Sitz in Hamburg 

 Mitglied des Beirats der Commercetools GmbH mit Sitz in München  

 Mitglied des Beirats der StyleRemains GmbH mit Sitz in Hamburg 
 
Der Vorstand ist unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft, Ludwigstraße 8, 
80539 München, erreichbar. 
 
Der Alleinvorstand, Herr Andrä, hält weder Aktien noch Optionen auf Aktien an der 
Capital One AG.“ 
 
 

 Abschnitt „11.1. Übersicht über die Aktionärsstruktur, Hauptaktionäre“ auf Seite 51 
wird wie folgt neu gefasst: 
 

                                                
1 

Chief Executive Officer (abgekürzt: CEO) bezeichnet im englischsprachigen Raum den alleinigen Geschäftsführer 
oder Vorstand eines Unternehmens bzw. den ersten Vorsitzenden der Geschäftsführung oder des Vorstandes. Auch 
in Deutschland wird der Begriff CEO verwendet, hat hier aber keine rechtliche Bedeutung, sondern stellt nur eine 
ergänzende Bezeichnung dar. http://www.boersennews.de/lexikon/begriff/ceo/312, zuletzt eingesehen am 07.12.2015 

 
2 Unter dem Begriff Venture-Capital fasst man einen Teilbereich des Private-Equity-Geschäfts. Während Letzteres 
generell den Handel mit Eigenkapitalanteilen an nicht börsennotierten Unternehmen bezeichnet, handelt es sich beim 
Venture-Capital um zeitlich begrenzte Mittelüberlassungen in Form von Eigenkapital an das Spezialsegment der 
jungen Wachstumsunternehmen. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/venture-capital.html, zuletzt eingesehen 
am 07.12.2015 
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„Nach Kenntnis der Gesellschaft sind folgende Aktionäre am Grundkapital der Capital 
One AG beteiligt, die wie folgt Aktien halten: 
 

Aktionär Anzahl der 
übernommenen Aktien 

Beteiligungsquote in % 

Unister Travel 576.900 96,15 

Streubesitz 23.100 3,85 

Summe 600.000 100 

 
Die Aktien der Capital One AG sind seit dem 25. November 2015 zum Handel im 
regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zugelassen. Die Aktien befinden sich nach 
Kenntnis der Gesellschaft zum 25. November 2015 zu 96,15 % (576.900 Aktien) im 
Besitz der Unister Travel Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Leipzig, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 29806 („Unister Travel“). Die 
restlichen 3,85 % der Aktien (23.100 Aktien) befinden sich im Streubesitz, wobei kein 
einzelner Aktionär mehr als 3 % der Aktien hält. 
 
Die Unister GmbH mit Sitz in Leipzig, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Leipzig unter HRB19056 („Unister GmbH“) hält indirekt über die 
Beteiligung an der Unister Travel 96,15 % der Aktien (576.900 Aktien) der Capital 
One AG.  
 
Die Unister Holding GmbH mit Sitz in Leipzig, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Leipzig unter HRB 25007 („Unister Holding GmbH“) hält indirekt über 
die Beteiligung an der Unister GmbH und der Unister Travel 96,15 % der Aktien 
(576.900 Aktien) der Capital One AG.  
 
Herr Thomas Wagner hält indirekt über seine Beteiligung an der Unister Holding 
GmbH – die Mehrheitsgesellschafter Thomas Wagner, Sebastian Gantzckow, 
Christian Schilling und Oliver Schilling stimmen ihr Verhalten in Bezug auf die Unister 
Holding GmbH ab, wodurch eine gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) 
begründet wird –, der Unister GmbH und der Unister Travel 96,15 % der Aktien 
(576.900 Aktien) der Capital One AG. 
 
Herr Sebastian Gantzckow hält indirekt über seine Beteiligung an der Unister Holding 
GmbH – die Mehrheitsgesellschafter Thomas Wagner, Sebastian Gantzckow, 
Christian Schilling und Oliver Schilling stimmen ihr Verhalten in Bezug auf die Unister 
Holding GmbH ab, wodurch eine gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) 
begründet wird –, der Unister GmbH und der Unister Travel 96,15 % der Aktien 
(576.900 Aktien) der Capital One AG. 
 
Herr Christian Schilling hält indirekt über seine Beteiligung an der Unister Holding 
GmbH – die Mehrheitsgesellschafter Thomas Wagner, Sebastian Gantzckow, 
Christian Schilling und Oliver Schilling stimmen ihr Verhalten in Bezug auf die Unister 
Holding GmbH ab, wodurch eine gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) 
begründet wird ––, der Unister GmbH und der Unister Travel 96,15 % der Aktien 
(576.900 Aktien) der Capital One AG. 
 
Herr Oliver Schilling hält indirekt über seine Beteiligung an der Unister Holding GmbH 
– die Mehrheitsgesellschafter Thomas Wagner, Sebastian Gantzckow, Christian 
Schilling und Oliver Schilling stimmen ihr Verhalten in Bezug auf die Unister Holding 
GmbH ab, wodurch eine gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) begründet 
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wird ––, der Unister GmbH und der Unister Travel 96,15 % der Aktien (576.900 
Aktien) der Capital One AG. 
 
Jede Aktie der Capital One AG gewährt eine Stimme. Unterschiedliche Stimmrechte 
für einzelne Aktien existieren bei der Gesellschaft nicht. 
 
Die Unister Travel – und somit mittelbar auch die Unister GmbH über ihre Beteiligung 
an der Unister Travel, die Unister Holding GmbH über ihre Beteiligung an der Unister 
GmbH sowie die Herren Thomas Wagner, Sebastian Gantzckow, Christian Schilling 
und Oliver Schilling über ihre Mehrheitsbeteiligung an der Unister Holding GmbH (sie 
stimmen ihr Verhalten in Bezug auf die Unister Holding GmbH ab, wodurch eine 
gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) begründet wird) – verfügen damit 
über eine Anzahl von Stimmrechten, die für Mehrheitsbeschlussfassungen in der 
Hauptversammlung ausreicht und die ihr daher einen beherrschenden Einfluss auf 
die Gesellschaft ermöglicht.“ 
 
 

 Abschnitt „11.3. Beherrschungsverhältnis“ auf Seite 51 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Aktionärin Unister Travel hält 576.900 Aktien, was 96,15 % der Stimmrechte an 
der Gesellschaft entspricht. Die Unister Travel verfügt damit über eine Anzahl von 
Stimmrechten, die für Mehrheitsbeschlussfassungen in der Hauptversammlung 
ausreicht und die ihr daher einen beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft 
ermöglicht.  
 
Sämtliche Anteile der Unister Travel werden von der Unister GmbH gehalten, so dass 
diese mittelbar über die Beteiligung an der Unister Travel einen beherrschenden 
Einfluss auf die Gesellschaft ausübt.  
 
Sämtliche Anteile der Unister GmbH werden von der Unister Holding GmbH gehalten, 
so dass diese mittelbar über die Beteiligung an der Unister GmbH und der Unister 
Travel einen beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft ausübt.  
 
Die Mehrheit der Anteile an der Unister Holding GmbH werden von Herrn Thomas 
Wagner, Herrn Sebastian Gantzckow, Herrn Christian Schilling und Herrn Oliver 
Schilling gehalten, die ihr Verhalten in Bezug auf die Unister Holding GmbH 
abstimmen, wodurch eine gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) 
begründet wird, so dass diese mittelbar über die Beteiligung an der Unister GmbH, 
der Unister Travel und der Unister Holding GmbH einen beherrschenden Einfluss auf 
die Gesellschaft ausüben. Maßnahmen zur Verhinderung eines Missbrauchs aus 
dem beherrschenden Einfluss der vorgenannten Aktionärin bestehen nicht.“ 
 
 

 In Abschnitt „13.7. Anzeigepflichten für Anteilsbesitz“ auf Seite 53 wird der zweite 
Absatz wie folgt neu gefasst: 
 
„Das Wertpapierhandelsgesetz enthält verschiedene Regelungen, wonach 
Stimmrechte bzw. Kapitalbeteiligungen aus im Eigentum von Dritten stehenden 
Aktien, den jeweiligen Aktionären zugerechnet werden. Hierdurch soll sichergestellt 
werden, dass die tatsächlich den Aktienbesitz kontrollierenden Unternehmen die 
Stimmrechtsmitteilung durchführen. Solange der Aktionär seiner Mitteilungspflicht 
nicht nachkommt, kann er die Rechte aus seinen Aktien nicht ausüben.  
 
Die Mehrheitsaktionärin Unister Travel, hat der Gesellschaft angezeigt, dass ihr 
Anteilsbesitz die Schwelle von 75 % überschritten hat.  
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Die Unister GmbH hat der Gesellschaft anzeigt, dass sie zugerechnet über die 
Unister Travel mittelbar mehr als 75 % der Aktien an der Gesellschaft hält.  
 
Die Unister Holding GmbH hat der Gesellschaft anzeigt, dass sie zugerechnet über 
die Unister GmbH und die Unister Travel mittelbar mehr als 75 % der Aktien an der 
Gesellschaft hält.  
 
Herr Thomas Wagner hat der Gesellschaft anzeigt, dass er zugerechnet über die 
Unister Travel, die Unister GmbH und die Unister Holding GmbH (die Herren Thomas 
Wagner, Sebastian Gantzckow, Christian Schilling und Oliver Schilling stimmen ihr 
Verhalten in Bezug auf die Unister Holding GmbH ab, wodurch eine gemeinsame 
Beherrschung („Mehrmütterschaft“) begründet wird) mittelbar mehr als 75 % der 
Aktien an der Gesellschaft hält. 
 
Herr Sebastian Gantzckow hat der Gesellschaft anzeigt, dass er zugerechnet über 
die Unister Travel, die Unister GmbH und die Unister Holding GmbH (die Herren 
Thomas Wagner, Sebastian Gantzckow, Christian Schilling und Oliver Schilling 
stimmen ihr Verhalten in Bezug auf die Unister Holding GmbH ab, wodurch eine 
gemeinsame Beherrschung („Mehrmütterschaft“) begründet wird) mittelbar mehr als 
75 % der Aktien an der Gesellschaft hält. 
 
Herr Christian Schilling hat der Gesellschaft anzeigt, dass er zugerechnet über die 
Unister Travel, die Unister GmbH und die Unister Holding GmbH (die Herren Thomas 
Wagner, Sebastian Gantzckow, Christian Schilling und Oliver Schilling stimmen ihr 
Verhalten in Bezug auf die Unister Holding GmbH ab, wodurch eine gemeinsame 
Beherrschung („Mehrmütterschaft“) begründet wird) mittelbar mehr als 75 % der 
Aktien an der Gesellschaft hält. 
 
Herr Oliver Schilling hat der Gesellschaft anzeigt, dass er zugerechnet über die 
Unister Travel, die Unister GmbH und die Unister Holding GmbH (die Herren Thomas 
Wagner, Sebastian Gantzckow, Christian Schilling und Oliver Schilling stimmen ihr 
Verhalten in Bezug auf die Unister Holding GmbH ab, wodurch eine gemeinsame 
Beherrschung („Mehrmütterschaft“) begründet wird) mittelbar mehr als 75 % der 
Aktien an der Gesellschaft hält.“ 
 
 

Der Prospekt der Capital One AG ist seit dem 17. November 2015 auf der Internetseite der 
Capital One AG unter http://capitalone-ag.de/investor-relations gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 lit. a) 
WpPG veröffentlicht. Exemplare des Prospekts können bei der Gesellschaft schriftlich unter 
der Geschäftsadresse Ludwigstraße 8, 80539 München angefordert werden. 
 
Dieser Nachtrag wird gem. §§ 16 Abs. 1 S. 5, 14 Abs. 2 Nr. 3 lit. a) WpPG auf der 
Internetseite der Capital One AG unter http://capitalone-ag.de/investor-relations veröffentlicht 
und kann ebenfalls bei der Gesellschaft schriftlich unter der Geschäftsadresse Ludwigstraße 
8, 80539 München angefordert werden. 






